
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Schlusser's bau- und feuerpolizeiliche Vorschriften im
Großh. Baden

Schlusser, Gustav

Karlsruhe, 1907

1. Polizeistrafgesetzbuch

urn:nbn:de:bsz:31-140399

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-140399


III . Das Feuerlöſchweſen .
1. Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 114 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
bis zu 14 Tagen werden beſtraft :

3. diejenigen , welche ohne genügende Entſchuldigung es

unterlaſſen , bei einem in ihren Wohnungen oder an⸗

deren dazu gehörigen Gebäuden und Räumlichkeiten
ausgebrochenen Brand alsbald die öffentliche Hilfe an⸗

zurufen ! )
4. diejenigen , welche den durch die Orts - oder Bezirks⸗

polizeibehörden erlaſſenen Feuerlöſchordnungen oder

bei einem ausgebrochenen Brand den beſonderen An—⸗

ordnungen der Löſchdirektion zuwiderhandeln, ? )

1) Von einem „ ausgebrochenen Brand “ wird man nur bei einer
erheblichen Gefahr der weiteren Verbreitung eines Feuers ſprechen
können ; als Anrufen der öffentlichen Hilfe gilt ſchon das Erheben
des üblichen Feuerlärms , ohne daß eine beſondere Anzeige bei der
Polizei erforderlich wäre .

) Die Verpflichtung ſämtlicher Einwohner einer Gemeinde ,
gleichviel ob ſie Bürger derſelben ſind oder nicht , bei öffentlichen
Gefahren und Notſtänden Hilfe und Dienſte zu leiſten , hat wie ſchon
im VI. Konſtitutionsedikt , ſo auch im § 360 Ziffer 10 des Reichs⸗
ſtrafgeſetzbuchs einen geſetzlichen Ausdruck gefunden . Wenn nun
außerdem im § 114 Ziffer 4 die Bezirks - und Ortspolizeibehörden
ermächtigt werden , beſondere Feuerlöſchordnungen zu erlaſſen , ſo darf
nicht in Zweifel gezogen werden , daß durch ſolche Vorſchriften die
Einwohner verpflichtet werden können , nicht nur bei einem ausge⸗
brochenen Brande auf der Brandſtätte zu erſcheinen und die ihnen
nach Maßgabe der Löſchordnung vorgeſchriebenen Dienſtleiſtungen in
den Reihen der im Voraus organiſierten Löſchmannſchaft zu leiſten ,
ſondern auch den Übungen beizuwohnen , welche nötig ſind , um den
Löſcharbeiten den gewünſchten Erfolg zu ſichern . Auf der anderen
Seite können aber billigerweiſe jedem Einzelnen nur ſolche Leiſtungen
zugemutet werden , die eine beſondere Geſchicklichkeit nicht erfordern
und von erheblichen Gefahren nicht begleitet ſind . Für Arbeiten der
bezeichneten Art muß auf freiwillige Leiſtungen der Feuerwehrkorps
gerechnet oder durch Anſtellung beſonders hierzu verpflichteter , nötigen⸗
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85 diejenigen, welche der Verordnung über das Löſchver⸗
fahren bei Waldbränden oder den bei einem ausge⸗

falls aus Gemeindemitteln zu bezahlender Arbeiter geſorgt werden .
Hieraus folgt , daß in den Gemeinden , in welchen freiwillige Feuer⸗
wehrkorps beſtehen , die ſich gerade die Aufgabe ſtellen , ſich den mit
beſonderen Anſtrengungen und Gefahren verbundenen und eine ſorg⸗
fältige Einſchulung erfordernden Arbeiten zu unterziehen , die übrige
Einwohnerſchaft nicht genötigt werden kann , ſich den Abteilungen
dieſer Feuerwehren anzuſchließen , deren übungen beizuwohnen und
die Dienſte zu leiſten , welche von der Feuerwehr nach ihren beſon⸗
deren , ausſchließlich für ſie ſelbſt maßgebenden Statuten übernom⸗
men worden ſind ; für die Arbeiten , welche der allgemeinen Löſch⸗
mannſchaft hiernach zufallen , werden zwei jährliche Ubungen aus⸗
reichen . Erlaß d. Min . d. Innern vom 12. Mai 1870 Nr. 5166 .

Befreit von der Teilnahme an den Leiſtungen der Hilfsmann⸗
ſchaft ſind diejenigen Beamten und Angeſtellten des öffentlichen
Dienſtes , welche im Falle eines Brandausbruchs dienſtliche Funk⸗
tionen zu verrichten haben , oder welchen vermöge ihrer amtlichen
Stellung anderweite Verpflichtungen dienſtlicher Art obliegen , welche
mit den aus der Zuteilung derſelben zu der Löſch - und Hilfsmann⸗
ſchaft ſich ergebenden Pflichten tatſächlich nicht vereinbar ſind . Erlaß
d. Min . d. Innern vom 29. April 1887 Nr. 1988 .

Daß die Proben der Hilfsmannſchaft an Sonn - oder Feſttagen
vorgenommen werden , iſt durchaus ſtatthaft ; die Mitglieder ſind auch
an dieſen Tagen zu erſcheinen verpflichtet ( Entſcheidung des Ober⸗
landesgerichts vom 15. Februar 1886 ) .

Die Feuerlöſchordnungen enthalten außerdem gewöhnlich Be⸗
ſtimmungen über die Aufbewahrung , Beſpannung der Löſchgerät⸗
ſchaften , die Fürſorge der Waſſervorräte , die Lärmzeichen , die ein⸗
zelnen Verrichtungen beim Löſchen eines Brandes .

Überall , wo eine Verletzung oder Verſäumnis der hiernach den
einzelnen Einwohner oder Gemeindebedienſteten treffenden , beſon⸗
deren , im Voraus feſtgeſtellten Obliegenheiten vorliegt , kann ab⸗
geſehen von disziplinarem Einſchreiten , gegen die letztgenannten
Perſonen und von den beſonderen Strafen gegen die Wächter ( § 115 )
und Kaminfeger ( S 113 Polizeiſtrafgeſetzbuchs ) eine Beſtrafung nach
§ 114 Ziffer 4 bezw . § 368 Ziffer 8 RStGGB . eintreten .

In den Gemeinden , in welchen organiſierte Feuerwehrkorps beſte⸗
hen, können deren Statuten neben die Löſchordnung treten , ſofern ſie
Form ortspolizeilicher Vorſchriften enthalten , und demnach auch nach⸗
läſſige oder ungehorſame Mitglieder des Korps aufgrund des § 114

bezw . § 368 Ziffer 8 RStGB . beſtraft werden . Sind die Statuten
nicht als ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen , ſo ſind etwa darin

vorgeſehene Strafen als Konventionalſtrafen anzuſehen und durch
Klage vor dem Zivilgericht zu verfolgen .
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brochenen Brande dieſer Art getroffenen beſonderen

Anordnungen der Löſchdirektion zuwiderhandeln .

8 115 . Wächter oder andere zur Beobachtung und ſo⸗

fortigen Anzeige von Brandausbrüchen dienſtlich verpflichtete
Perſonen werden , wenn ſie dieſe Pflicht vernachläſſigen , oder

gar zur Verheimlichung eines Brandes mitwirken , inſofern

nicht disziplinäre Ahndung ſtattfindet , an Geld bis zu 20

Talern oder mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

2. Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 360 . Ziffer 10 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark

oder mit Haft wird beſtraft :
Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not ,

von der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hilfe

aufgefordert , keine Folge leiſtet , obgleich er der Aufforderung

ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte .

§ 368 Ziffer 8 iſt Seite 326 abgedruckt .

3. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 13 . Februar 1865 über das Löſchverfahren

bei Waldbränden .

( Regierungsblatt Seite 102. )

In Betreff des Löſchverfahrens bei Waldbränden wird

nach Anhörung der Großh . Direktion der Forſte , Berg⸗ und

Hüttenwerke aufgrund des 8 114 Ziffer 5 des Polizeiſtraf⸗
geſetzbuchs verordnet , wie folgt :

81 . Bei einem ausbrechenden Waldbrande haben die⸗

jenigen , welche ſich in deſſen Nähe befinden und denſelben
nicht ſogleich im Entſtehen zu unterdrücken in der Lage ſind ,
dem Bürgermeiſter des nächſtgelegenen Orts ſo ſchnell als

möglich Anzeige zu machen .

5 2. Sowie der Bürgermeiſter oder deſſen Stellvertreter

die Anzeige von einem Waldbrande erhält , hat er durch
reitende Boten den Bezirksbeamten , den nächſtwohnenden
Forſtbeamten , den Bezirksförſter des Bezirks , ſowie die
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